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Angaben zu den Risikoverhältnissen

Antrag vom   ____________________          FD/MD   _________________         Vermittler/in   _______________________________

Besteht bereits eine Geschäftsverbindung zur Mannheimer?        Ja        Nein          Wenn ja, bitte ZAD angeben:   ____________________

Bitte beachten Sie unseren Hinweis zur vorvertraglichen Anzeigepflicht auf dem Versicherungsantrag, der gerade für die Erklärungen über die Risikoverhältnisse beson-
dere Bedeutung hat. Unvollständige und unrichtige Angaben können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 

1. Um welchen Denkmalschutz handelt es sich?    Einzelkulturdenkmalschutz             Flächenkulturdenkmalschutz (beide Nennungen sind möglich)

    Bodendenkmalschutz (nicht versicherbar!)

2. Wer hat den Denkmalschutz erklärt?    Kommune             Land               BRD             UNESCO  (nicht versicherbar!)

3. Was steht unter Denkmalschutz?    Teile des Gebäudes (z.B. Fassade) : ________________________________________________________________

   Gesamtgebäude

4. Welche Auflagen wurden von der Denkmalschutzbehörde gemacht (ggf. entsprechenden Bescheid beifügen)?

5. Ist mit erhöhten Kosten im Reparaturfall auf Grund der Auflagen zu rechnen?             Ja        Nein                        Wenn ja, wie hoch:   ____________________  EUR 

6. Liegt  ein Wertgutachten vor (bei Einzelkulturdenkmal zwingend erforderlich)?     Ja         Nein                 Wenn ja, bitte dem Fragebogen beifügen

Unterschriften

Ort/Datum Vermittler/in Antragsteller/in O

Wichtiger Hinweis
Bevor Sie den Fragebogen unterschreiben, überprüfen Sie bitte alle Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Beachten Sie dabei, dass Verletzungen der vorvertrag-
lichen Anzeigepflicht den Versicherer berechtigen können, vom Vertrag zurückzutreten und leistungsfrei zu sein oder den Vertrag zu kündigen oder eine Vertragsanpas-
sung vorzunehmen.


